
TI -M"'l6 der Beilagen zu den Stenozraphischen Protokollen 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

Nf. 43 i(r IJ 

1991 -07- 0 3 

der Abgeordneten Dr. Stippel 
und Genossen 

A N FRA G E 

an den Bundesminister fOr Wissenschaft und Forschung 
betreffend Teilrechtsfähigkeit der Universitäten 

§ 2 Abs. 2 UOG erkennt den Universitäten, Fakultäten, Instituten, Kliniken 
sowie besonderen Universitätseinrichtungen Teilrechtsfähigkeit zu. 
Gemäß § 4 Abs. 5 UOG haben die Universitäten und ihre Einrichtungen, soweit 
sie im Rahmen des § 2 Abs. 2 UOG tätig werden, nach den Grundsätzen eines 
ordentlichen Kaumfannes zu gebaren. Sie haben jährlich dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung einen Rechnungsabschluß in der von ihm fest
gesetzten Form im Wege des Fakultätskollegiums (Universitätskollegiums) 
bzw. des Akademischen Senates vorzulegen und dem Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung'jederzeit Einsicht in die Gebarungsunterlagen zu ge
währen. Die Rektorenkonferenz hat Wirtschaftstreuhänder zu beauftragen, die 
Gebarung der Universitäten und ihrer privatrechtsfähigen Einrichtungen hin
sichtlich der Erfüllung der Verpflichtungen eines ordentlichen Kaufmannes 
jährlich zu prüfen. Eine Verpflichtung zur Prüfung durch einen Wirtschafts
treuhänder besteht für jene Einrichtungen, deren Umsatz im Kalenderjahr 
zehn Millionen Schilling übersteigt. 

Gemäß § 6 UOG hat der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung die 
Gebarung der Universitäten und ihrer Einrichtungen im Rahmen ihrer Privat
rechtsfähigkeit auf die Übereinstimmung mit bestehenden Rechtsvorschriften 
und die ziffernmäßige Richtigkeit zu prüfen. 

Die Teilrechtsfähigkeit der Universitäten besteht in dieser erweiterten 
Form seit der UOG-Novelle 1988 und wurde mit der UOG-Novelle 1990 neuerlich 
modifiziert. 
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Oie unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung nachstehende 

" n fra 9 e: 

~: 

1. Wieviele Universitätseinrichtungen h,aben einen Rechnungsabschluß für das 
Jahr 1990 vorgelegt? 

2. Welche Maßnahmen wurden gesetzt, um festzustellen, ob der Pflicht zur 
Vorlage von RechnungsabschlUssen gern. § 4 "bs. 5 UOG von allen betroffe
nen Universitätseinrichtungen entsprochen wurde? 

3. In welcher Art Ubt der Bundesminister fUr Wissenschaft und forschung die 
Gebarungskontrolle Uber die teilrechtsfähigen Universitätseinrichtungen 
aus? 

4. Wie hoch waren die Einnahmen der teilrechtsfähigen Einrichtungen an den 
Universitäten im Jahr 1990? 
a) Wieviel von diesen Einnahmen entstand aufgrund unentgeltlicher Zuwen

dung~n an die Einrichtungen? 
b) Wieviel davon entstand aufgrund von Forschungsaufträgen gemäß 

§ 15 FOG? 
c) Wieviel davon stammt aus ~1itteln von Gebietskörperschaften? 

5. Wieviele teilrechtsfähigen Universitätseinrichtungen fielen im Haus
haltsjahr 1990 unter die Verpflichtung zur Gebarungsprüfung durch einen 
Wirtschaftstreuhänder und wie hoch waren die Umsätze der einzelnen Uni
versitätseinrichtungen? 
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